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Etappe 2 des Sachplans geologische Tiefenlager.  

Stellungnahme der usic 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Für die Gelegenheit zur Stellungnahme zur oben genannten Vorlage danken wir Ihnen. 

Gerne setzen wir Sie im Folgenden von unserer Position in Kenntnis. 

 

Die usic stimmt dem Ergebnisbericht zu Etappe 2 grundsätzlich zu. 

 

Die Entwicklung und der Bau eines geologischen Tiefenlagers mit einem zeitlichen Horizont 

von mehreren 100‘000 Jahren ist anspruchsvoll und für die betroffenen Gebiete mit einschnei-

denden Folgen verbunden. Dass die Schweiz eine eigene Lösung für die langfristige Lagerung 

ihrer radioaktiven Abfälle braucht, ist unbestritten. Die Kleinräumigkeit der Schweiz führt dazu, 

dass der Kreis der Betroffenen eines solchen Lagers gross ist.  

 

Entsprechend umfassend und gewissenhaft muss die Auswahl eines möglichen Standortes 

erfolgen, unter Miteinbezug aller betroffenen Akteure. Der Ergebnisbericht der Etappe 2 erfüllt 

diese Anforderungen vollumfänglich.  

 

Die usic ist der Ansicht, dass technische Aspekte gegenüber politischen Kriterien bei der Wahl 

des Standorts eines Tiefenlagers überwiegen müssen. Eine Politisierung des Standortent-

scheids soll deshalb vermieden werden (vgl. die Konsultativabstimmung im Kanton Jura vom 

4. März). Je mehr Standortoptionen am Ende des Verfahrens verbleiben, desto grösser wird 

der Anreiz für einzelne Regionen, die Lasten einer Endlagerung auf andere Regionen abzu-

wälzen. Aus diesem Grund ist die usic gegen den Verbleib derjenigen Standortgebiete im 

Sachplan als Vororientierung, welche in der Etappe 3 nicht weiter untersucht werden sollen. 

 

 

 



Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und die wohlwollende Berücksichti-

gung unserer Position. 

 

Freundliche Grüsse 

 
u s i c 
Der Präsident Der Geschäftsführer 

 

 

 

 

 

 

Heinz Marti Dr. Mario Marti 
Dipl. Bauing. ETH Rechtsanwalt 
 
Beilage: Fragebogen der Vernehmlassung 
 
 

Die usic 
 
Die Schweizerische Vereinigung Beratender Ingenieurunternehmungen usic vereint rund 1 
000 Mitgliedsunternehmungen mit gut 13 000 Mitarbeitenden. Die Mitglieder generieren einen 
jährlichen Bruttohonorarumsatz von über 2,4 Mia. Franken. Dies entspricht einem Anteil von 
etwa 50 Prozent am gesamten ingenieurrelevanten Ausgabenanteil im Baubereich. Die Mit-
gliedsunternehmungen der usic sind in allen baurelevanten Bereichen tätig, von der Raumpla-
nung über die Geologie, die Vermessung, die Umweltingenieurwissenschaften, das Bauinge-
nieurwesen sowie die Gebäudetechnik und die Elektroplanung. Damit ist die usic der grösste 
Schweizer patronale Planerverband und die anerkannte nationale Stimme der beratenden In-
genieur- und Planerunternehmen in der Schweiz. 
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* mögliche Auswahl: keine Stellungnahme/nicht betroffen, ja, nein 3/14 
 

1 Ergebnisbericht zu Etappe 2 

 

Sind Sie mit dem Ergebnisbericht zu Etappe 2 grundsätzlich einverstanden? 

(mögliche Auswahl Zustimmung, Mehrheitliche Zustimmung, Mehrheitliche Ablehnung, Ablehnung, keine 
Stellungnahme / nicht betroffen)  

Mehrheitliche Zustimmung      (A 1) 

Begründung / Kommentare zur Antwort: 

Die bisherige Evaluation der Standorte wurde schrittweise, nach sachlichen Kriterien und unter dem 
Miteinbezug aller betroffenen Akteure durchgeführt. Dass die Einforderung zusätzlicher Dokumentationen zur 
Tiefenlage im Hinblick auf die technische Machbarkeit zur Wiederberücksichtigung des Standortes Nördlich 
Lägern geführt hat zeigt, dass der Prozess ohne gegenseitige Kontrolle zu unbeabsichtigen Einschränkungen 
der verfügbaren Optionen führt. Die Berücksichtigung möglichst vieler Standorte in dieser Phase ist jedoch 
wichtig, um einen endgültigen Standortentscheid (HAA und/oder SMA) hinreichend legitimieren zu können (A 
2) 

1.1 Bemerkungen zum Kapitel 1  

Aufgrund der hohen sicherheitstechnischen Anforderungen an die Tiefenlager müssen raumplanerische 
Kriterien zurecht eine untergeordnete Rolle spielen. Dies gilt ebenso für regionalpolitische Interessen, 
weshalb die usic der Berücksichtigung sozialer Kriterien bei der Evaluation kritisch gegenüber steht. Der 
Evaluationsprozess in der Etappe 3 sollte dahin führen, dass aufgrund rein wissenschaftlicher Kriterien ein 
eindeutiger Standort (HAA und/oder SMA) ermittelt wird. Ansonsten droht die Gefahr, dass gleichwertig 
geeignete Standorte politisch gegeneinander ausgespielt werden könnten und so eine eindeutige Lösung 
verhindern. (A 3) 

 

2 Bemerkungen zum Kapitel 2 (Festlegungen) 

Grundsätzliche Bemerkungen zu den Festlegungen 

Die Beibehaltung von Standortoptionen für SMA-Lager als Reserveoptionen läuft dem Ziel zuwider, eine 
eindeutige Standortoption für diese Abfälle zu finden. Dadurch verliert die Evaluation in Etappe 3 an 
Glaubwürdigkeit und bietet Gelegenheit für eine nachträgliche Politisierung des definitiven 
Standortentscheids. (A 4) 

2.1 Festlegungen zu den geologischen Standortgebieten und den Standortarealen (SGT Etappe 2) 

2.1.1 Geologische Standortgebiete für schwach- und mittelaktive Abfälle (SMA) 

Sind Sie damit einverstanden, dass das geologische Standortgebiet Jura Ost (Kanton Aargau) als ein Zwischenergeb-

nis des Sachplanverfahrens festgelegt und in Etappe 3 im Hinblick auf ein geologisches Tiefenlager für schwach- und 

mittelaktive Abfälle (SMA) weiter untersucht wird?  

ja  * (A 5)  
mögliche Auswahl: keine Stellungnahme/nicht betroffen, ja, nein 

Begründung / Kommentare zur Antwort: 

      (A 6) 

Sind Sie damit einverstanden, dass das geologische Standortgebiet Nördlich Lägern (Kantone Aargau und Zürich) als 

ein Zwischenergebnis des Sachplanverfahrens festgelegt und in Etappe 3 im Hinblick auf ein geologisches Tiefenlager 

für schwach- und mittelaktive Abfälle (SMA) weiter untersucht wird?   

ja* (A 7) 



 

* mögliche Auswahl: keine Stellungnahme/nicht betroffen, ja, nein 4/14 
 

Begründung / Kommentare zur Antwort: 

      (A 8) 

Sind Sie damit einverstanden, dass das geologische Standortgebiet Zürich Nordost (Kantone Thurgau und Zürich) als 

ein Zwischenergebnis des Sachplanverfahrens festgelegt und in Etappe 3 im Hinblick auf ein geologisches Tiefenlager 

für schwach- und mittelaktive Abfälle (SMA) weiter untersucht wird?   

ja* (A 9) 

Begründung / Kommentare zur Antwort: 

      (A 10) 

Sind Sie damit einverstanden, dass das geologische Standortgebiet Jura-Südfuss (Kantone Aargau und Solothurn) in 

Etappe 3 nicht weiter untersucht wird und im Sachplan als Vororientierung verbleibt?  

nein* (A 11) 

Begründung / Kommentare zur Antwort: 

Einverstanden, dass der Standort in Etappe 3 nicht weiter verfolgt wird. Ablehnung des Verbleibs als 
Vororientierung. (A 12) 

Sind Sie damit einverstanden, dass das geologische Standortgebiet Südranden (Kanton Schaffhausen) in Etappe 3 

nicht weiter untersucht wird und im Sachplan als Vororientierung verbleibt?  

nein* (A 13) 

Begründung / Kommentare zur Antwort: 

      (A 14) 

Sind Sie damit einverstanden, dass das geologische Standortgebiet Wellenberg (Kantone Nidwalden und Obwalden) in 

Etappe 3 nicht weiter untersucht wird und im Sachplan als Vororientierung verbleibt?  

nein* (A 15) 

Begründung / Kommentare zur Antwort: 

Einverstanden, dass der Standort in Etappe 3 nicht weiter verfolgt wird. Ablehnung des Verbleibs als 
Vororientierung. (A 16) 

2.1.2 Geologische Standortgebiete für hochaktive Abfälle (HAA) 

Sind Sie damit einverstanden, dass das geologische Standortgebiet Jura Ost (Kanton Aargau) als ein Zwischenergeb-

nis des Sachplanverfahrens festgelegt und in Etappe 3 im Hinblick auf ein geologisches Tiefenlager für hochaktive Abfäl-

le (HAA) weiter untersucht wird? 

ja* (A 17) 

Begründung / Kommentare zur Antwort: 

      (A 18) 

Sind Sie damit einverstanden, dass das geologische Standortgebiet Nördlich Lägern (Kantone Aargau und Zürich) als 

ein Zwischenergebnis des Sachplanverfahrens festgelegt und in Etappe 3 im Hinblick auf ein geologisches Tiefenlager 

für hochaktive Abfälle (HAA) weiter untersucht wird? 

ja* (A 19) 

Begründung / Kommentare zur Antwort: 

      (A 20) 

Sind Sie damit einverstanden, dass das geologische Standortgebiet Zürich Nordost (Kantone Thurgau und Zürich) als 

ein Zwischenergebnis des Sachplanverfahrens festgelegt und in Etappe 3 im Hinblick auf ein geologisches Tiefenlager 

für hochaktive Abfälle (HAA) weiter untersucht wird? 

ja* (A 21) 

Begründung / Kommentare zur Antwort: 

      (A 22) 



 

* mögliche Auswahl: keine Stellungnahme/nicht betroffen, ja, nein 5/14 
 

2.1.3 Standortareale 

Sind Sie damit einverstanden, dass das Standortareal für eine Oberflächenanlage JO-3+ in der Gemeinde Villigen als 

Zwischenergebnis festgelegt wird?  

keine Stellungnahme / nicht betroffen* (A 23) 

Begründung / Kommentare zur Antwort: 

      (A 24) 

Sind Sie damit einverstanden, dass das Standortareal für eine Oberflächenanlage NL-2 in der Gemeinde Weiach als 

Zwischenergebnis festgelegt wird?  

keine Stellungnahme / nicht betroffen* (A 25) 

Begründung / Kommentare zur Antwort: 

      (A 26) 

Sind Sie damit einverstanden, dass das Standortareal für eine Oberflächenanlage NL-6 in der Gemeinde Stadel als 

Zwischenergebnis festgelegt wird?  

keine Stellungnahme / nicht betroffen* (A 27) 

Begründung / Kommentare zur Antwort: 

      (A 28) 

Sind Sie damit einverstanden, dass das Standortareal für eine Oberflächenanlage ZNO 6b in den Gemeinden Marthalen 

und Rheinau als Zwischenergebnis festgelegt wird?  

keine Stellungnahme / nicht betroffen* (A 29) 

Begründung / Kommentare zur Antwort: 

      (A 30) 

Sind Sie damit einverstanden, dass das Standortareal für eine Oberflächenanlage JS-1 in der Gemeinde Däniken als 

Vororientierung festgelegt wird?  

keine Stellungnahme / nicht betroffen* (A 31) 

Begründung / Kommentare zur Antwort: 

      (A 32) 

Sind Sie damit einverstanden, dass das Standortareal für eine Oberflächenanlage SR-4 in der Gemeinde Neuhausen 

am Rheinfall als Vororientierung festgelegt wird?  

keine Stellungnahme / nicht betroffen* (A 33) 

Begründung / Kommentare zur Antwort: 

      (A 34) 

Sind Sie damit einverstanden, dass das Standortareal für eine Oberflächenanlage WLB-1 in der Gemeinde Wolfen-

schiessen als Vororientierung festgelegt wird?  

keine Stellungnahme / nicht betroffen* (A 35) 

Begründung / Kommentare zur Antwort: 

      (A 36) 

2.1.4 Weitere Bemerkungen 

Weitere Bemerkungen zu den Festlegungen zu den geologischen Standortgebieten und zu den Standortarealen: 

      (A 37) 

 



 

* mögliche Auswahl: keine Stellungnahme/nicht betroffen, ja, nein 6/14 
 

2.2 Schutz der geologischen Standortgebiete und des Zugangsperimeters 

Sind Sie damit einverstanden, den in Etappe 1 festgelegten Schutz für alle sechs Standortgebiete aufrecht zu erhalten? 

ja* (A 38) 

Begründung / Kommentare zur Antwort: 

      (A 39) 

Sind Sie damit einverstanden, dass im Standortgebiet Jura Ost ein Zugangsperimeter zum Schutz des Gebirgsbereichs 

für Zugangsbauwerke festgelegt wird?  

ja* (A 40) 

Begründung / Kommentare zur Antwort: 

      (A 41) 

Weitere Bemerkungen zum Schutz der geologischen Standortgebiete und des Zugangsperimeters: 

      (A 42) 

 

2.3 Aufhebung der Planungsperimeter 

Sind Sie mit der Aufhebung der Planungsperimeter einverstanden? 

ja* (A 43) 

Begründung / Kommentare zur Antwort: 

      (A 44) 

 

2.4 Platzierung und Ausgestaltung der Oberflächeninfrastrukturen 

Sind Sie mit den Grundsätzen zur Platzierung und Ausgestaltung der Oberflächeninfrastrukturen einverstanden? 

ja* (A 45) 

Begründung / Kommentare zur Antwort: 

      (A 46) 

Sind Sie damit einverstanden, dass die Entsorgungspflichtigen in Zusammenarbeit mit den Standortregionen Optionen 

bezüglich des Standorts der Brennelement-Verpackungsanlage abwägen?  

ja* (A 47) 

Begründung / Kommentare zur Antwort: 

Die Möglichkeit zur Abwägung ist grundsätzlich zu begrüssen, um den individuellen Bedürfnissen der 
Standortregion gerecht zu werden. Sie darf jedoch nicht dazu führen, dass eine effiziente Einlagerung 
behindert wird. (A 48) 

Weitere Bemerkungen zur Platzierung und Ausgestaltung der Oberflächeninfrastrukturen: 

      (A 49) 

 

2.5 Auswahl des Standorts zur Vorbereitung des Rahmenbewilligungsgesuches 

Sind Sie mit den Festlegungen zur Auswahl des Standorts zur Vorbereitung des Rahmenbewilligungsgesuches einver-

standen?  

ja* (A 50) 

Begründung / Kommentare zur Antwort: 

      (A 51) 

 



 

* mögliche Auswahl: keine Stellungnahme/nicht betroffen, ja, nein 7/14 
 

2.6 Räumliche und organisatorische Anpassung der Standortregionen 

Sind Sie mit den Festlegungen zur räumlichen Anpassung der Standortregionen einverstanden?  

keine Stellungnahme / nicht betroffen* (A 52) 

Begründung / Kommentare zur Antwort: 

      (A 53) 

Sind Sie mit den Festlegungen zur organisatorischen Anpassung der Standortregionen einverstanden? 

ja* (A 54) 

Begründung / Kommentare zur Antwort: 

      (A 55) 

Weitere Bemerkungen zur räumlichen und organisatorischen Anpassung der Standortregionen: 

Hier Bemerkung eingeben (A 56) 

 

2.7 Tätigkeiten im Bereich Gesellschaft und Wirtschaft 

Haben Sie Bemerkungen zu den Massnahmen zur Entwicklung der Standortregionen?  

Nein (A 57) 

Haben Sie Bemerkungen zum Monitoring der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Auswirkungen?  

Nein (A 58) 

Haben Sie Bemerkungen zu den «Vertieften Untersuchungen (VU)»?  

Nein (A 59) 

Sind Sie mit den Festlegungen zu den Abgeltungen und allfälligen Kompensationsmassnahmen einverstanden?  

ja* (A 60) 

Begründung / Kommentare zur Antwort: 

      (A 61) 

 
 



 

* mögliche Auswahl: keine Stellungnahme/nicht betroffen, ja, nein 8/14 
 

3 Bemerkungen zum Kapitel 3 (Objektblätter) 

Grundsätzliche Bemerkungen zu den Objektblättern: 

      (A 62) 

 

3.1 Jura Ost SMA/HAA 

Sind Sie mit der Festlegung der Infrastrukturgemeinden, der Gemeinde des Standortareals für eine Oberflächenanlage 

und der betroffenen Nachbarkantone und -länder einverstanden? 

ja* (A 63) 

Begründung / Kommentare zur Antwort: 

      (A 64) 

Ist das Ergebnis der sicherheitstechnischen Beurteilung des geologischen Standortgebietes für Sie nachvollziehbar und 

plausibel? 

ja* (A 65) 

Begründung / Kommentare zur Antwort: 

      (A 66) 

Sind Sie mit dem Ergebnis der Beurteilung von Raumplanung und Umwelt der Oberflächeninfrastruktur einverstanden? 

ja* (A 67) 

Begründung / Kommentare zur Antwort: 

      (A 68) 

Sind Sie mit dem Koordinationsbedarf einverstanden? 

ja* (A 69) 

Begründung / Kommentare zur Antwort: 

      (A 70) 

Haben Sie Bemerkungen zu den Detailkarten? 

Nein (A 71) 

Weitere Bemerkungen zum Objektblatt Jura Ost: 

      (A 72) 

 



 

* mögliche Auswahl: keine Stellungnahme/nicht betroffen, ja, nein 9/14 
 

3.2 Jura-Südfuss SMA  

Ist das Ergebnis der sicherheitstechnischen Beurteilung des geologischen Standortgebietes für Sie nachvollziehbar und plau-

sibel? 

ja* (A 73) 

Begründung / Kommentare zur Antwort: 

      (A 74) 

Sind Sie mit dem Ergebnis der Beurteilung von Raumplanung und Umwelt der Oberflächeninfrastruktur einverstanden? 

ja* (A 75)  

Begründung / Kommentare zur Antwort: 

      (A 76) 

Sind Sie mit dem Koordinationsbedarf einverstanden? 

ja* (A 77) 

Begründung / Kommentare zur Antwort: 

      (A 78) 

Haben Sie Bemerkungen zu den Detailkarten? 

Nein (A 79) 

Weitere Bemerkungen zum Objektblatt Jura Südfuss: 

Nein (A 80) 

 



 

* mögliche Auswahl: keine Stellungnahme/nicht betroffen, ja, nein 10/14 
 

3.3 Nördlich Lägern SMA/HAA 

Sind Sie mit der Festlegung der Infrastrukturgemeinden und der betroffenen Nachbarkantone und -länder einverstanden? 

ja* (A 81) 

Begründung / Kommentare zur Antwort: 

      (A 82) 

Mit dem Bundesratsbeschluss zum Abschluss von Etappe 2 des Sachplanverfahrens wird für Nördlich Lägern voraus-

sichtlich nur ein Standortareal als Zwischenergebnis im Objektblatt festgelegt. Welche der beiden Varianten NL-2 (Wei-

ach) oder NL-6 (Stadel) bevorzugen Sie? 

keine Stellungnahme / nicht betroffen (A 83) 
mögliche Auswahl: keine Stellungnahme/nicht betroffen, NL-2 (Weiach), NL-6 (Stadel) 

Begründung / Kommentare zur Antwort: 

      (A 84) 

Falls Sie Anmerkungen zu den einzelnen Stanortarealen NL-2 oder NL-6 haben, bringen Sie diese bitte in Kapitel «2.1.3 

Standortareale» ein. 

Ist das Ergebnis der sicherheitstechnischen Beurteilung des geologischen Standortgebietes für Sie nachvollziehbar und 

plausibel? 

ja* (A 85) 

Begründung / Kommentare zur Antwort: 

      (A 86) 

Sind Sie mit dem Ergebnis der Beurteilung von Raumplanung und Umwelt der Oberflächeninfrastruktur einverstanden? 

ja* (A 87) 

Begründung / Kommentare zur Antwort: 

      (A 88) 

Sind Sie mit dem Koordinationsbedarf einverstanden? 

ja* (A 89) 

Begründung / Kommentare zur Antwort: 

      (A 90) 

Haben Sie Bemerkungen zu den Detailkarten? 

      (A 91) 

Weitere Bemerkungen zum Objektblatt Nördlich Lägern: 

      (A 92) 

 
 



 

* mögliche Auswahl: keine Stellungnahme/nicht betroffen, ja, nein 11/14 
 

3.4 Südranden SMA  

Ist das Ergebnis der sicherheitstechnischen Beurteilung des geologischen Standortgebietes für Sie nachvollziehbar und 

plausibel? 

ja* (A 93) 

Begründung / Kommentare zur Antwort: 

      (A 94) 

Sind Sie mit dem Ergebnis der Beurteilung von Raumplanung und Umwelt der Oberflächeninfrastruktur einverstanden? 

ja* (A 95) 

Begründung / Kommentare zur Antwort: 

      (A 96) 

Sind Sie mit dem Koordinationsbedarf einverstanden? 

ja* (A 97) 

Begründung / Kommentare zur Antwort: 

      (A 98) 

Haben Sie Bemerkungen zu den Detailkarten? 

Nein (A 99) 

Weitere Bemerkungen zum Objektblatt Südranden: 

      (A 100) 

 



 

* mögliche Auswahl: keine Stellungnahme/nicht betroffen, ja, nein 12/14 
 

3.5 Wellenberg SMA  

Ist das Ergebnis der sicherheitstechnischen Beurteilung des geologischen Standortgebietes für Sie nachvollziehbar und 

plausibel? 

ja* (A 101) 

Begründung / Kommentare zur Antwort: 

      (A 102) 

Sind Sie mit dem Ergebnis der Beurteilung von Raumplanung und Umwelt der Oberflächeninfrastruktur einverstanden? 

ja* (A 103) 

Begründung / Kommentare zur Antwort: 

      (A 104) 

Sind Sie mit dem Koordinationsbedarf einverstanden? 

ja* (A 105) 

Begründung / Kommentare zur Antwort: 

      (A 106) 

Haben Sie Bemerkungen zu den Detailkarten? 

Nein (A 107) 

Weitere Bemerkungen zum Objektblatt Wellenberg: 

      (A 108) 

 



 

* mögliche Auswahl: keine Stellungnahme/nicht betroffen, ja, nein 13/14 
 

3.6 Zürich Nordost SMA/HAA 

Sind Sie mit der Festlegung der Infrastrukturgemeinden, der Gemeinde des Standortareals für eine Oberflächenanlage 

und der betroffenen Nachbarkantone und -länder einverstanden? 

ja* (A 109) 

Begründung / Kommentare zur Antwort: 

      (A 110) 

Ist das Ergebnis der sicherheitstechnischen Beurteilung des geologischen Standortgebietes für Sie nachvollziehbar und 

plausibel? 

ja* (A 111) 

Begründung / Kommentare zur Antwort: 

      (A 112) 

Sind Sie mit dem Ergebnis der Beurteilung von Raumplanung und Umwelt der Oberflächeninfrastruktur einverstanden? 

ja* (A 113) 

Begründung / Kommentare zur Antwort: 

      (A 114) 

Sind Sie mit dem Koordinationsbedarf einverstanden? 

ja* (A 115) 

Begründung / Kommentare zur Antwort: 

      (A 116) 

Haben Sie Bemerkungen zu den Detailkarten? 

Nein (A 117) 

Weitere Bemerkungen zum Objektblatt Zürich Nordost: 

      (A 118) 

 



 

angepasste Version vom 28.11.2017 14/14 
 

4 Bemerkungen zu den Grundlagen 

Bemerkungen zu den sicherheitstechnischen Berichten der Nagra (vgl. Erläuterungsbericht Kapitel 3.1 und 3.2) 

      (A 119) 

Bemerkungen zum sicherheitstechnischen Gutachten des ENSI und den Stellungnahmen der EGT und der KNS  

(vgl. Erläuterungsbericht Kapitel 3.3, 3.4 und 3.5)) 

      (A 120) 

Bemerkungen zur SÖW (vgl. Erläuterungsbericht Kapitel 5.1.1) 

      (A 121) 

Bemerkungen zur raumplanerischen Beurteilung des ARE (vgl. Erläuterungsbericht Kapitel 5.1.2) 

      (A 122) 

Bemerkungen zur Übersichtsdokumentation der Nagra und zu den UVP-Voruntersuchungen und (Erläuterungsbericht 

Kapitel 5.2.1 und 5.2.2) 

      (A 123) 

Bemerkungen zu den Stellungnahmen des BAFU zu den UVP-Voruntersuchungen (Erläuterungsbericht Kapitel 5.2.3) 

      (A 124) 

Bemerkungen zur Stellungnahme der Regionalkonferenzen sowie zum Bericht zum Umgang mit den Stellungnahmen 

(vgl. Erläuterungsbericht Kapitel 6.1 und 6.2) 

      (A 125) 

Bemerkungen zur Stellungnahme des AdK (vgl. Erläuterungsbericht Kapitel 6.3) 

      (A 126) 

 

5 Weitere Dokumente  

Grundsätzliche Bemerkungen zu den weiteren Dokumenten (vgl. Erläuterungsbericht Kapitel 8): 

      (A 127) 

 

6 Verschiedenes 

Zusätzliche Bemerkungen, welche keiner der obigen Fragen zugeordnet werden konnten: 

      (A 128) 

 


